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ilßaS bie uttmerifden Verbältniffe anbetrifft, ftel)t

eS aud bort nidt glangenb auS.

Ser fei. VunbeSratb granScini gibt in feiner ©ta-
tiftif ber ©dweiz pro 1848 folgenbe Angaben: Sic
Säbtung burd) bie ganze ©dweiz ergab 1842/1843
an $ferben, ©fein 'unb Waulefelu 105,076 ©tüd.
Sod fügt Hr. granScini bei:

„Sic ^Sferbczttdt nimmt nidt zu, tbeilS wegen 3er=

ftüdelung beS ©runbbeft^eS, tbeilS wegen Abfdaf=
fung ober Vefd)ränfung beS SßeibgangeS." Unb

Herr granScini bat Dtedt ge()abt, benn laut ben te^=
ten Angaben beS ftatiftifden VureauS in Vern zäbtt
bie ©dweiz nur nod) 92,250 ©tüd worunter im
SffiaUiS «flein 2231 Waulcfet. (SabeUe 9fr. 2.)

Siefer Veridt ftüfct ftd) größtenteils auf Süblun-
gen in ben 3abren 1855—1861. 3n ben Kantonen

©laruS, Vafcllanb unb Außer^boben ift feit 1842
bis 1843 feine Säbtung mebr vorgenommen worben,
im Kanton Uri ift bie ©däfcung eine bodft witt=
fürlicbe.

©S ift anzunebuten, bie $ferbezabt fei beute burd)=

fdnttttlid) nod) geringer. 3mmerbin ergiebt biefe

SufammenftcUung feit 1843 — in weniger als 20

3abren — eine Abnabnte von 12,37 $roz.
Sic jäbrlide ©infubr »on $ferben in ber ©djtvcfj

beträgt 4000 bis 5000 ©tüd.
Von 90,000 ^ferben ber ©dweiz (wovon beitäu=

ftg circa 2900 ^oftpferbe) barf man bödftenS y3

als militärtüdtig aufeben unb woUte man bie Vor=

fdriften auf gol. 5 ber KviegSverwaltung über ©in=

fd)ä£ung flrenge befolgen, fo wäre fetbft auf bie

3abt von 30,000 militärtüd)tigen ^ferben fdwerlicb
Zu reebnen.

SBenn man bie Angaben beS WilitärbepartementS
über ben ©efunbbeitSftanb ber Sienftpferbe von 1861

gebörig würbigt, fo ift zu befürdten, baß in KriegS=

Zeiten, felbft bei S^angSmaßrcgeln, nad) Verlauf
weniger Wonate, ber ^ferbebeftanb unferer Armee
niebt voUftänbig erbatten werben fonnte. Wan wirb
ftd) gezwungen feben, zu nebmen, waS ftd eben ftn=
ben läßt: Hengfte, trächtige ©tuten, güUen, 5pferbe=

greife — furz rt^eS, waS ftd) noeb auf vier Veinen
balten fann. Vom mititärfreien Wenfden barf man
mitStecbt erwarten, feine VaterlanbSIiebe werbe ibn in
Seiten ber dlotb zum Hetben ftempeln, vom Q>i)Wei=

Zer ^Sferb aber mit att feinen ©ebreeben ift eS febwer

gtaublicb, baß eS ftd) zu ben äußerften Anftrengun=
gen binreißen taffe, für ein Sanb, in welcbem fo we=

nig für fein ©efebtedt getban wirb.
Veifolgenbe ftatiftifde Ueberftcbt dix. 3 wirb mebr

atS aUe 2Borte für bie 9cottjwenbigfeit fpreden, von
oben ber biefe wiebtige Angelegenbett zu prüfen unb

von ©aebverftänbigen bie Wittet zur Verbefferung
ausarbeiten zu laffen.

Sffiie man ftet)t, ftebt bie ©dweiz in ber $ferbe=
Zuebt ben anbern ber angefübrten Sänber nacb.

Stimmt man bie Verkeilung ber ^Sferbe per geo=

grapbifde Ottabratmeilen als Norm an, fo fiebt von
ben angrenzenben Säubern Vatyern mit 251 ©tüd
per Ouabratmeile ber ©dweiz am nädften. Um
baSfelbe Verbältniß zu erreiden, müßte bie @d)Weiz

ibren $ferbebeftanb auf 182,000 ©tüd bringen.

SBirb aber bie burdfebnitttide Anzat)l von ^ferben
auf 100 ©inwobner als maßgebenb angenommen, fo
fommen wir SBürttcniberg am nädften. Um biefem
Sanbe gleicbzufommen, müßten wir aber circa 140,000
^ßferbe aufweifen (5,54 $ferbe auf 100 ©inwobner.)

3n ber ©dweiz wirb man eS fcbwerlid) je auf
140,000 bis 180,000 $ferbe bringen fonnen, bazu
eignen ftcb weber Sanb nod) Seute — um fo wünfd=
barer wäfe eS, bloß gute $ferbc zu baben. 3n
erfter Sinie ift auf Verbefferttng unfereS einbeimi=
fden $ferbefdlageS binzuwirfen, nur in zweiter Si-
nie auf Vermebrung.

Unfere Sßferbezucbt liegt bauptfädtlicb bamieber:
1) 3n golge ber Serftüdelttng beS ©runbeigeu-

tbumS.

2) 3n golge ungenügenber Haferprobuftion.
3) 3n golge planlofer Südtung unb Vermi=

fdung ber »erfdiebenartigften Ißferbe.
4) 3n golge beS aUzttpraftifcben ©inneS unferer

Sanbwirtbe, weide finben, bie Hornviebzudt
fei vortbeilbaftcr atS bie ^5ferbegud)t unb
$Pferbe am Pfluge bezat)lten ftd) beffer als
3ud)tferbe.

3n ber ©dweiz fetbft muß eine große Verfdic^
benbeit ber Anftdten berrfden, benn einzelne Kan=
tone (laut beiliegenber SabeUe dix. 2) erfreuen ftd)
einer ziemlid) bebetttenben $ferbezudt, namentlid:
greiburg, SBaabt, Vafellanb unb Vern. 3n ben

Kantonen ©olotburn, ©daffbaufen unb SffiaUiS fiebt
eS leibtieb. ©ering für bauptfädlid) atferbautrei-
benbc Kantone ift bie ^ferbezudt in Sug, ©dwj)z,
Aargau, Sburgau, @t. ©aUen unb Suzern. Kläg=
lid) aber ftnb Uri, Vünben, Unterwalben unb Sefftn
verfeben, obwobl man benfen foUte, gerabe biefe Kantone

bätten großen Vebarf an ©aumpferben, unb
Sffieiben genug zur Sud)t unb ©ömmerttng. dliebt
in Vetrad)t fommen als befonberS inbuftrieUe ®e=

genben, bie Kantone Sürid), Vafel, ©enf, Neuenbürg,

®laruS unb AppenzeU.

(gortfefcung folgt.)

(Einige Bemerkungen

über ben III. ^ommifffottalberidjt&efreffettb t>a$ für
bie tjottänbifdje Slrmee anpneljtnettbe ©ettejjr,

(Uebcrfetjung attö bem botlanbifcfyen Militaire ©peetator.)

I.

AIS ®runbfa£ wirb bureb bie Wajorität ber Kom=

miffton angenommen, ba^ eS genügenb fei baS geuer

auf feinblide 3nfanterie auf 300 bis 350 ©ebritt
anzufangen unb tritt baS geuer nid)t über biefe ®renze
auSbebnen. SaS ©teUen beS AbfebenS im ©liebe fei

unpraftifd, wäbrenb von einem geuer über 350

©dritt binauS nidt viel ©uteS zu erwarten fei.

2ßir finben, ba^ baS ©cbäfcen ber Siftanzen von
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Was dic numerischen Verhältnisse anbetrifft, sieht

es auch dort nicht glänzend ans.
Der scl. Bnndcsrath Franscini gibt in scincr Statistik

dcr Schwciz pro 1848 folgende Angaben: Die
Zählung durch die ganze Schwciz ergab 1842/1843
an Pferdcu, Eseln und Maulcselu 105,076 Stück.
Doch fügt Hr. Frausciui bci:

„Die Pferdezucht nimmt nicht zn, theils wcgen
Zerstückelung dcs Grundbesitzes, theils wegen Abschaffung

oder Beschränkung des Weidganges." Und

Hcrr Franscini hat Recht gehabt, dcnn laut den letzten

Angaben des statistischen Bureaus in Bern zählt
die Schwciz nur noch 92,250 Stück worunter im

Wallis allein 2231 Maulesel. (Tabelle Nr. 2.)
Dieser Bericht stützt sich größtentheils auf Zählungen

in den Jahren 1855—1861. In den Kantonen

Glarus, Basclland und Außer-Rhoden ist seit 1842
his 1843 keine Zählung mehr vorgenommen worden,
im Kanton Uri ist die Schätzung eine höchst

willkürliche.

Es ist anzunehmen, die Pferdczabl sei heute

durchschnittlich noch geringer. Immerhin ergicbt diefe

Zusammenstellung seit 1843 — in weniger als 20

Jahren — eine Abnahme von 12,37 Proz.
Die jährliche Einfuhr von Pferden in der Schweiz

beträgt 4000 bis 5000 Stück.
Von 90,000 Pferden der Schweiz (wovon beiläufig

circa 2900 Postpferde) darf man höchstens '/z
als militärtüchtig ansehen und wollte man die

Vorschriften auf Fol. 5 dcr Kriegsverwaltung über
Einschätzung strenge befolgen, so wäre selbst auf die

Zahl von 30,000 militärtüchtigen Pferden schwerlich

zu rechnen.
Wenn man die Angaben des Militärdepartements

über den Gesundheitsstand der Dienstpferde von 186l
gehörig würdigt, fo ist zn befürchten, daß in Kriegszeiten,

sclbst bei Zwangsmaßrcgeln, nach Verlauf
weniger Monate, der Pferdebestand unserer Armee
nicht vollständig erhalten werden könnte. Man wird
sich gezwungen sehen, zu nehmen, was sich ehen sinden

läßt: Hengste, trächtige Stuten, Füllen, Pferde-
greise — kurz alles, was sich noch anf vier Beinen

halten kann. Vom militärfreien Menfchen darf man
mit Recht erwarten, seine Vaterlandsliebe werde ihn in
Zeiten der Noth zum Helden stempeln, vom Schweizer

Pferd aber mit all seinen Gebrechen ist es schwer

glaublich, daß es sich zu den äußersten Anstrengungen

hinreißen lasse, für ein Land, in welchem fo wenig

für sein Geschlecht gethan wird.
Beifolgende statistische Uebersicht Nr. 3 wird mebr

als alle Worte für die Nothwendigkeit sprechen, von
oben her diese wichtige Angelegenheit zu prüfen und

von Sachverständigen die Mittel zur Verbesserung
ausarbeiten zu lassen.

Wie man sieht, steht die Schweiz in der Pferdezucht

den andern der angeführten Länder nach.

Nimmt man die Vertheilung der Pferde per
geographische Qnadratmeilen als Norm an, so steht von
den angrenzenden Ländern Bayern mit 251 Stück

per Quadratmeile der Schweiz am nächsten. Um
dasselbe Verhältniß zu erreichen, müßte die Schweiz
ihren Pferdebestand auf 182,000 Stück bringen.

Wird aber die durchschnittliche Anzahl von Pferden
auf 100 Einwohner als maßgebend angenommen, so

kommcn wir Württemberg am nächsten. Uni diesem

Lande glcichznkommen, müßten wir aber circa 140,000
Pferde aufweisen (5,54 Pferde anf 100 Einwohner.)

In der Schweiz wird man es schwerlich je auf
140,000 bis 180,000 Pferde bringen können, dazu
eignen sich weder Land noch Leute — um so wünschbarer

wäre cs, bloß gute Pferde zu habeu. In
erster Linic ist auf Verbesserung unseres einheimischen

Pferdeschlages hinzuwirken, nur in zweiter
Linie anf Vermehrung.

Unsere Pferdezucht liegt hauptsächtlich darnieder:
1) In Folge der Zerstückelung des Grundeigen-

thums.
2) In Folge ungenügender Haferproduktion.
3) In Folge planloser Züchtung und Vermi¬

schung der verschiedenartigsten Pferde.
4) In Folge des allzupraktischen Sinnes unserer

Landwirthe, welche finden, die Hornviehzucht
sei vorteilhafter als die Pferdezucht und
Pferde am Pfluge hezahlten sich bcsscr als
Zuchtferde.

In der Schweiz selbst muß eine große Verschiedenheit

der Ansichten herrschen, denn einzelne Kantone

(lant beiliegender Tabelle Nr. 2) erfreuen sich

einer ziemlich bedeutenden Pferdezucht, namentlich:
Freiburg, Waadt, Baselland uud Bern. In den

Kantonen Solothurn, Schaffhauseu und Wallis steht

es leidlich. Gering für hauptsächlich ackerbautreibende

Kantone ist die Pferdezucht in Zug, Schwyz,
Aargau, Thurgau, St. Gallen uud Luzern. Kläglich

aber stnd Uri, Bünden. Unterwalden und Tessin
versehen, obwohl man denken sollte, gerade diese Kantonc

hätten großen Bedarf an Saumpferden, und
Weiden genug znr Zucht und Sömmernng. Nicht
in Betracht kommen als besonders industrielle
Gegenden, die Kantone Zürich, Basel, Genf, Neuenburg,

Glarus und Appenzell.

(Fortsetzung folgt.)

Einige Bemerkungen

über den lli. Kommissionalbericht betreffend das für
die holländische Armee anzunehmende Gewehr.

(Ucbcrsetzuna, aus dcm holländischen Militaire Spectator.)

l.

Als Grundsatz wird durch die Majorität der

Kommission angenommen, daß cs genügend sei das Feuer

auf feindliche Infanterie auf 300 bis 350 Schritt
anzufangen und will das Feuer nicht über diefe Grenze

ausdehnen. Das Stellen des Absehens im Gliede sei

unpraktisch, während von einem Feuer über 350

Schritt hinaus nicht viel Gutes zu erwarten sei.

Wir finden, daß das Schätzen der Distanzen von
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300 bis auf 800 ©cbritt wobt einige Uebung erfor=

bert, aber nidt fdwierig ift, wenn man ftd ber Wit=
tel bebienen will, bie wir bapi baben unb baß eS

niebt fdwer ift ein Abfeben zu fonftruiren, weld)cS

teidt unb obne viele Uebung für jebe Siftanz zu

fteUen ift. Sie Kommiffton fagt fonft nidt warum
auf feine weiteren Siftanzen mit bem gezogenen ©e-
webr gefdwffen werben foll. SaS geuer gegen Sta=

vatterie befdränft fte fogar auf 100 ©dritt.
SSenn man nun aueb oft bie SBirfung ber gezo=

genen ®ewebre zu bodj fdäijen bort, fo baben wir
bagegen bicfelben noeb nie fo niebrig fd)äijen feben.

3u allen ÜBevfen über Saftif wirb anbefoblen bie

SBaffen ber Sinien=3nfanterie für baS ©dießen auf
größere ©ntfernttng einzuriebten. L'homme gris läßt
baS geuer auf 3nfanterie auf 7—800 ©dritt, auf
Kavallerie auf 8—900 ©dritt anfangen, Instruction

sur le tir au fusil raye en France de 1861

fdreibt 533 ©dritt vor, obgleid baS ©ewebr baS

am wenigften bazu geeignete ift. Sie preußifde Ar=
mee nimmt 400 ©dritt als ©renze an, bie engfte
bie eS gibt, WaS ftd) aber barauS erflären läßt, baß

fte alSbann aud) 5mal fo fdnett fdießt als ber geinb.

Vei Veurtbeilung ber Sänge beS ©ewebreS würbe

baSfetbe verglicben mit unferm alten Notlgewebre,
baS längfte in ©uropa, beffen Vorgewidt baS Sielen

faft unmögtid) madt. Unferer Anftdt naeb tjätte

man beffer getban, wenn matt zur Veurtbeilung beS

fdweizerifdien ©ewebreS bie ©rfabrttng benutzt bätte,
weide man in ben legten Kriegen über ben ©ebraud
ber furzen ©ewebre bat fammeln fonnen. ©benfo un=

logifd) wirb über bie Sänge beS ©ewebreS als ©toß=

xca^fe geurtbeilt.

3n Hinftdt auf baS ©ewiebt Witt bie Kommiffton
baSjenige beS alten 9lottgewebreS nidt überfdreiten,
bätte aber eber tradten follen, fo viel wie möglieb

unter bemfelben zu bleiben. Sie nämlide Aufgabe
gibt ftd) bie Kommiffton bei bex Veftimmung beS ®e=

wicbteS ber Wunition, anftatt bie leiebtefte zu fuden.
Sie Vefurdtung, ba^ bex ©olbat feine Wunition
verfdwenbe ober baß biefe balb unbraud)bar werbe,

wenn er viele Wunition bei ftcb trägt, tbeiten wir
feineSwegS. Siefe Vefurdtung wirb burd) nidtS be=

grünbet.

Sie Anforberungen ber Kommiffton an bie neue

Stöaffe bleiben unter bem Wittelmäßigen, unb wenn

man baS ©ewiebt ber Wunition nidt in 0tednung
bringt, fo würbe baS umgeänberte 3nfanteriegewebr
benfetben mebr alS genügen, ja fetbft ungefäbr baS

Nottgewebr mit tänglicbtem $rojeftil.

II.

Sie zweite Abtbeilung banbelt über baS vorge=

fotogene ©ewebr. Art. 1 erfennt in Hinftdt auf
beftricbenen dtanm bie Ueberlegenbeit beS fleinen Sta=

liberS. Sa aber bloß innerbalb 300 ©dritt gefd)of=

feu werben fott, fo fei biefer Vortbeil gering, ©ine

Anftdt, bie wir nid)t tbeiten fonnen. Art. 2. Sie

Srefffäbigfeit beS febweiz. ©ewebreS fei nidt ober

nur unbebeutenb größer als bie beS gezogenen ®e=

webreS dix. 1, unb man fotte in biefer Hinftdt ge=

genüber bem geinbe nidt ju »iel von ben fleinften
Kalibern erwarten.

Sa nun bem fd»weiz 3^gergewcbr bie Srefffäbigfeit

nod) nie beftritten würbe, fo ift eS am $la£c zu

unterfuden, wie bie Kommiffton zu biefem Urtbeite
gelangte unb erinnern babei, baß man zur Veurtbei=

tnng ber Seiftungen einer SBaffe ftd) nie auf baS dte-

fultat einzelner Verfude verlaffen foUte, ba^ Verfude
Zu anbern Sieden atS zur Veftimmung ber

Srefffäbigfeit in Hinftcbt auf biefe von geringem dlnfyen

ftnb, baß zur Veftimmung ber Srefffäbigfeit nidt
fowobl bie Anzabl ber Sreffer, als wobt bie ©treu=

ung berfelben zu berüdftdtigen, ba% enblid) beim

©dießen auS freier H<wb ber ©dü&e bie ©äffe ei=

nigermaßen fennen foU.

3n Sabette dix. 1, Veitage C, finben wir 0teful=

täte, weide erbalten würben auS einem einzelneu

Verfude zur Veftimmung ber SJBfrfung beS ÜIBinbeS.

©inb alfo obne 2Bertb.

3n Sab. dix. 2 über baS ©cbießen in dleibe unb
®lieb ift baS 2Bid)tigfte auSgetaffen worben. Sie *J}e=

lotonSfeuer baben 2mal ftattgefunben unb z^ar baS

erfte Wal mit ber zu jeber Siftanz beftimmten Ab=

febent)öbe, baS zweite Wal mit ber fonftanten Viftr-
bebe von 450 ©d)ritt für baS geuern auf 200, 400
unb 450 ©cbritt, alfo n>ie man vor bat, eS in ber

$rariS einzufübren. Sie febr günftigen Nefultate,
auf biefe VSeife erbalten, bat man gänzlid auSge=

laffen. Sabei bätte bie Kommiffton aud nod binzu=

fügen fonnen, ba^ bie Wannfdaft in ber 2.Aebanb=

tung beS ©ewebreS nid)t geübt unb beffen Abzug be=

fonberS bart War.
Sie Vemerfungen zu Sab. 4 unb 5 ftnb nidt zu

©unften beS fdweiz. ©ewebreS, bagegen vertniffen wir
babei ben Veridt beS, 3. Regiments über bie Neful=

täte, erbalten bei vergleidenben Verfud)en burd) Wann=

fdaften, weide mit beiben Arten ©ewebren vertraut
waren. Sie Kommiffton wirb bod bie merfwürbig
großen Unterfdiebc zu ©unften beS fdweiz. ©ewebreS

in biefem Veridt nidt überfeben baben.

3n Sab. 6 über bie ©treuungen zeidniet ftd) baS

fdweiz- ©ewebr befonberS auS. ©S würbe aber ver=

geffeu babei zu bemerfen, ba^ biefeS Nefultat auS

Verfucben mit 20 ©ewebren bervorging mit ©piel=
räum von 0,5—0,6 Wittim., bie Sabttng Vx ©ram.
unter berjenigen, weide znm fdweiz. ©ewebr als am

ZWedmäßigften erfannt würbe, wäbrenb bagegen baS=

jenige ber anbern ©ewebre auS bloß 1, bödftenS 2

©remplaren erbalten würbe mit bem am ztredmäßigft
anerfannten ©pielraum unb Sßutvertabung. Vefon=
berS auffattenb ift eS, baß baS burcb bie Kommiffton

vorgefdlagene ©ewebr babei bie fcbledteften Diefultate

lieferte.
Surcb Veilage C ftnben wir unS alfo im ®egen=

\a%e zu ber Anftcbt ber Kommiffton in unferer Wei-

nnng über bie Vortrefflicbfeit beS febweiz. ©ewebreS

bloß beftärft.
©ebr gut bätte bie Kommiffton getban, wenn fte

baS Nefultat ber vergleidenben Verfude ber

Kommiffton von 1859 angegeben bätte. Siefeiben ftnb,
waS baS febweiz. ©ewebr anbetrifft, benen gleicb bie

in 1861 mit 20 ©ewebren erbalten würben, wäbrenb
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300 bis auf 800 Schritt wohl einige Uebung erfordert,

aber nicht schwierig ist, wcnn man sich der Mittel

bedienen will, die wir dazu haben uud daß es

nicht schwer ist ein Absehen zn konstruiren, welches

leicht und ohne viele Uebuug für sede Distanz zn

stellen ist. Die Kommission sagt sonst nicht warum
auf keine weiteren Distanzen mit dem gezogenen
Gewchr geschossen werden soll. Das Feuer gegen
Kavallerie beschränkt ste sogar auf 100 Schritt.

Wenn man nun anch oft die Wirkung der

gezogenen Gewehre zu hoch schätzen Hort, so haben wir
dagegen dieselben noch nie so niedrig schätzen sehen.

In allen Werken über Taktik wird anbefohlen die

Waffen der Linien-Infanterie für das Schießen anf
größere Entfernung einzurichten. I/Kommo Zeis läßt
das Feuer auf Infanterie auf 7—800 Schritt, auf
Kavallerie auf 8—900 Schritt anfangen, l'instrue-
tion »ur Io tir au fusil rs)ô on branco go 1861

schreibt 533 Schritt vor, obgleich das Gewehr das

am wenigsten dazu geeignete ist. Die preußische Armee

nimmt 400 Schritt als Grenze an, die engste

die es gibt, was sich aber daraus erklären läßt, daß

sie alsdann auch 5mal so schnell schießt als der Feind.

Bei Beurtheiluug der Länge des Gewehres wurde

dasselbe verglichen mit unserm alten Rollgewebrc,
das längste in Europa, dessen Vorgewicht das Zielen
fast unmöglich macht. Unserer Ansicht nach hätte

man besser gethan, wenn man zur Beurtheilung des

schweizerischen Gewehres die Erfahrung benutzt hätte,
welche man in den letzten Kriegen über den Gebrauch
der kurzen Gewehre hat sammeln können. Ebenso

unlogisch wird über die Länge des Gewehres als Stoßwaffe

geurtheilt.

In Hinsicht auf das Gewicht will die Kommission

dasjenige des alten Rollgewehres nicht überschreiten,

hätte aber eher trachten sollen, so viel wie möglich

unter demselben zu bleiben. Die nämliche Anfgabe
gibt sich die Kommission bei der Bestimmung des

Gewichtes der Munition, anstatt die leichtestc zu suchen.

Die Befürchtung, daß der Soldat seine Munition
verschwende oder daß diese bald unbrauchbar werde,

wenn er viele Munition bei sich trägt, theilen wir
keineswegs. Diese Befürchtung wird durch nichts

begründet.

Die Anforderungen der Kommission an die neue

Waffe bleiben unter dem Mittelmäßigen, und wenn

man das Gewicht der Munition nicht in Nechnnng

bringt, so würde das umgeänderte Jnfanteriegewehr
denselben mehr als genügen, ja selbst ungefähr das

Rollgewehr mit länglichtem Projektil.

II.

Die zweite Abtheilung handelt über das

vorgeschlagene Gewehr. Art. 1 erkennt in Hinsicht auf
bestrichenen Raum die Ueberlegenheit des kleinen

Kalibers. Da aber bloß innerhalb 300 Schritt geschossen

werden soll, so sei dieser Vorthcil gering. Eine

Ansicht, die wir nicht theilen können. Art. 2. Die

Trefffähigkeit des fchweiz. Gewehres sei nicht oder

nur unbedeutend größer als die des gezogenen
Gewehres Nr. 1, und man solle in dieser Hinsicht ge¬

genüber dem Feinde nicht zn viel von den kleinsten

Kalibern erwarten.
Da nun dem schweiz Jägergewehr die Trefffnbig-

keit noch nie bestritten wurde, so tst es nm Platze zn
untersuchen, wic die Kommission zu diesem Urtheile
gelangte und erinnern dabei, daß man zur Beurtheilung

der Leistungen einer Waffe fich nie auf das

Resultat einzelner Versuche verlassen sollte, daß Versuche

zu andern Zwecken als zur Bestimmung der

Trefffähigkeit in Hinsicht auf diese von geringem Nutzen

sind, daß zur Bestimmung der Trefffähigkeit nicht
sowohl die Anzahl der Treffer, als wohl die Streuung

derselben zn berücksichtigen, daß endlich beim

Schießen aus freier Hand der Schütze die Waffe
einigermaßen kennen soll.

In Tabelle Nr. 1, Beilage «, finden wir Resultate,

welche erhalten wurden aus einem einzelnen
Versuche zur Bestimmung der Wirkung des Windes.
Sind also ohne Werth.

In Tab. Nr. 2 über das Schießen in Reibe und
Glied ist das Wichtigste ausgelassen worden. Die
Pelotonsfeuer haben 2mal stattgefunden und zwar das

erste Mal mit der zu jeder Distanz bestimmten

Absehenhöhe, das zweite Mal mit der konstanten Visir-
höhe von 450 Schritt für das Feuern auf 200, 400
und 450 Schritt, also wie man vor hat, es in der

Praris einzuführen. Die sehr günstigen Resultate,
auf diese Weise erhalten, hat man gänzlich ausgelassen.

Dabei hätte die Kommission auch noch hinzufügen

können, daß die Mannschaft in der Behandlung

des Gewehres nicht geübt und dessen Abzug
besonders hart war.

Die Bemerkungen zu Tab. 4 uud 5 sind nicht zu
Gunsten des schweiz. Gewehres, dagegen vermissen wir
dabei den Bericht des, 3. Regiments über die Resultate,

erhalten hei vergleichenden Versuchen durch Mann-
schaftcn, welche mit beiden Arten Gewehren vertraut
waren. Die Kommission wird doch die merkwürdig
großen Unterschiede zu Gunsten des schweiz. Gewehres

in diesem Bericht nicht übersehen haben.

In Tab. 6 über die Streuungen zeichnet sich das

schweiz. Gewehr besonders aus. Es wurde aber

vergessen dabei zu bemerken, daß dieses Resultat aus

Versuchen mit 20 Gewehren hervorging mit Spielraum

von 0,5—0,6 Millim., die Ladung /4 Gram,
unter derjenigen, welche znm schwciz. Gewehr als am

zweckmäßigsten erkannt wurde, während dagegen

dasjenige der andern Gewehre ans bloß 1, -höchstens 2

Exemplaren erhalten wurde mit dem am zweckmäßigst

anerkannten Spielraum und Pulverladung. Besonders

auffallend ist es, daß das durch dte Kommission

vorgeschlagene Gewehr dabei die schlechtesten Resultate

lieferte.
Durch Beilage 0 sinden wir uns also im Gegensatze

zu der Ansicht der Kommission in nnserer Meinung

über die Vortrefflichkeit des schweiz. Gewehres

bloß bestärkt.

Sehr gut bätte die Kommission gethan, wenn sie

das Resultat der vergleichenden Versuche der

Kommission von 1859 angegeben hätte. Dieselben sind,

was das schweiz. Gewehr anbetrifft, denen gleich die

in 1861 mit 20 Gewehren erhalten wurden, während
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biejenigen beS bamalS gcbraudten Siraiflettrgewel)=
res bed nidt viel von benjenigen beS gezogenen ®e=

webreS 9fr. 1 abweiden fonnen.

3n bem Vcridte über bicfelben würben z^ar bie

Sreffer nidt angegeben, waS aber bie burdfd)nittli=
eben Abweidungcn anbetrifft, finben wir auf

©djr. ©d)r. ©dir. ©d)i>. ©d)r.
IOO 300 600 800 1000

©dnreiz. ®ewcbr 0,076 0,155 0,30 0,496 0,811
©ezogeneS ©ewebr

dix. 1 0,165 0,375 0,86 0,953 1,414 W.

©old)e Sabten beweifen mebr alS alle 3ftaifonne=

mentS, unb eS wirb wobt nid)t mebr notbwenbig fein

Zu beweifen, baß jwifeben zwei ©ewebren, weide un=
ter ben nämtiden Umftänben gegen ben geinb ge=

braucht Werben follen, baSjenigc ben Vorzug verbient,
wcldeS bie geriugfte ©treuung bat.

3n Art. 3 ift bie Kommiffton ber Weinung, baß

ber Vorzeit eineS größeren beftridenen OlattmeS unb
ber größeren Sreffftderbeit eineS befferen ^rojeftileS
innerbalb ber ftd) vorgefefcten ©renze (beS ©diießenS,
300 ©dritt)? ber ©rfparung einiger ©rammen $ul=
ver nidt aufgeopfert werben muffe. ÜEBir tbeilen biefe

Anftdt vollfommen, um fo mebr ba bei ber Annabme
beS fleinen KaliberS ©rfparung an Vlei, ©ewinn an

Sreffftderbeit unb an rafantcr glugbabn H«nb in

Hanb geben.

Sie Kommiffton erfennt biefen testen Umftanb in
Art. 4 aud) an, unb würbe ftd) faft gar zum ftbweiz-
Kaliber hinneigen, fte ftettt ftch aber »orber nod) bie

gra^e, ob mit biefem fleinften Kaliber nidt dlafc
tbeile »erbunben ftnb unb wo biefe aufboren über-

wiegenb zu fein. 3n 3 Artifeln wirb biefe wichtige

grage bebanbelt unb beantwortet unb bie Kommiffton
gelangt babttrd Zu bem ©dluß, ba% bie fleinen S^a=

liber wirflid) große Stfadtbeite in ftcb fdließen, wel=

d?e bloß aufboren überwiegenb zu fein bei einem ^a=
liber von 12,5 WW.

Siefer ©dluß überrafdt unS um fo mebr, ba er

fcbnurftrafS allen AuSfagen wiberfpridt, fowobl ben=

jenigen »on ©teinle, »on ». $lönnicS, Sbouüenin,
als ber Kommifftonen »on 1859 unb 1861, fowie
aueb benjenigen ber Kommifftonen beS 1. unb 3. die*

gimentS, bei welcben bie fdweiz. ©ewebre wäbrenb

längerer Seit mit ben gezogenen 3nfantcriegewebren

»ergtiden würben.

©S fragt ftd) nun, wo wobt biefer SBfberfpmd)
berfommen mag.

3Bte ftd) bie Kommiffton über eine gewiffe ©m=

pftnblidfeit beS fdweiz. ©ewebreS auSfpricbt, febeint

biefelbe zu meinen, baA} biefeS ©ewebr empfinbtieber

fei atS Anbere. Saß bem aber nidt fo ift bemerft

man fogleid bei aufmerffamem Surcblefen ber Ve=

ridte über biefen $unft. ©inige Witglieber ber

Kommiffton »on 1861 febeinen anfangs ftd) gefdeut

ju baben bie fpäteren weniger guten Stefuttate beS

fdjweiz. ©ewebrS bem fdlecbteren *J3ul»er zuzufd)rei=
ben. Sie Klagen aber »on aUen Korps, bie Ve=

ridjte beS 3. Regiments barüber, ber englifebe 5ftap=

port vom 23. April 1861 unb anbereS mobiftzirten

jebod) ibre Anftd)t, waS barauS ber»orget)t, baß fte
mit großer Webrbeit ben 18. April 1862 ftd) für
Annabme beS fdweiz. ©ewebreS auSfpridt. Ser
Veridt biefer Kommiffton fpridt von febr fd)ted)ten

föefultaten, »on »ielen geblfdüffen auf 800 ©dritt
mit bem bis auf Kaliber 10,8 aufgefrifdten febweiz.
©ewebr. ©ie bätte ftcb alfo mit einer Auffrifcbung
bis auf 10,7, wobei bie 9tefultate nod) gut waren,
begnügen fotten. (UebrigenS gebt auS ben Säten
ber»or, ba^ bie Kommiffton bamalS bie ötefultate »or
ftcb batte, welcbe mit ftbledtem $ul»er erbalten wur=
ben.) SBenn fte alfo als Soleranz zum Auffrifden
ber ©ewebre einen ©pielraum »on 0,8 Wittim. »er=

langt, fo »erlangt fte zu »iel, unb tbrer Anforberung
fann nur burcb eine ©rpanftonSfitgel entfproden
Werben.

(golgt ba mebrereS über ©rpanftonSfugeln, weUhe
ber Winberbeit ober lieber bem ©dreiber ber Vro=
fdmre aud) nidt zu gefallen fdeinen.)

©nblid fübrt bie Kommiffton an, baft ftd) bei ben

gezogenen ©ewebren dix. 1 eine Anzabl befinbet,
weide 0,9 Wittim. ©pielraum baben, biefeS mag
ridtig fein, fte wurben aber nie erprobt, fonnen alfo
fonfequenter SBelfc and nidt als Veweife gelten.
Sffienn aber bie Kommiffton ftd »on »orneberein bie

befrembenbe Aufgabe ftellt, fein Wobettgewebr anzu*
nebmen, wcldeS beS AuffrifdenS halber nidt einen

©pielraum »on 0,8 zuläßt, me fommt eS bann, ba^
fte ein ©ewebr »orfdtagen fann, weldeS in biefem
©inne noeb nie erprobt worben ift?

SöaS aber übrigens biefeS Auffrifd)en anbetrifft,
fo haben rufftfde Verfud)e bargetban, baß bei einem

beßbalb gemachten Verfude nad) 15000 ©düffen auS

einem unb bemfelben ©ewebr, baSfetbe feine merftide
Abnu^ung unb ebenfo wenig eine Abnabme in ber

Srefffäbigfeit gezeigt habe.

2Benn aber einmal bie ©ewebre burcb Auffrifcben
auf 0,8 Wittim. größeres Kaliber gebracht werben

muffen, fo fragt eS ftcb, ob eS bann nidt an ber

Seit fein werbe neue ©ewebre zu machen.

Unferer Anftdt nad) bätte bie Kommiffton niebt

mebr alS 0,3 Wittim. »erlangen fotten.

Sie Kommiffton fagt, baß baS ^rojeftil beS fd)Weiz.

©ewebreS ben ©inftuß beS SBinbeS met)r empftnbet,
als biefeS bei bem Siraifleurgewebr ber galt fei unb

ftü^t ftd) babei auf einen Verfucb, wobei man bloß

n>ei^, baß an bemfelben Sage mit beiben ©ewebren

gefeboffen würbe, bloß auf eine einzige Siftanz unb

bloß einmal, wäbrenb bod) auf $ag. 13 zu lefen ift,
baß auS »ielen »ergleicbenben Verfttcben ber»orge=

gangen fei, baß baS febweiz. Sßrojeftil ben ©inftuß
beS SBlnbeS weniger fpüre als baSjenige beS gezogen

nen ©ewebreS dix. 1. 2Baö baS Saben anbetrifft,
fo glauben wir niebt, ba^ biefeS bei bem fdweiz-
©ewebr fdwieriger fei als bei einem anbern, finben

im ©egentbeit, ba^ ble geftigfeit ber Patronen unb
bie AuSfraifung ber Wünbung beS 8aufeS baS Saben

febr erleichtern, unb ba^ im ©egentbeit eS bei bex

febweiz- Patrone »iel fettener »orfommt, ba^ 5)Sut=

»er in berfelben |urücfbleibt alS bei ber Patrone bei

©ewebreS dix. 1.
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diejenigen des damals gebrauchten Tiraillcnrgewrh-
res doch nicht viel von denjenigen des gezogenen
Gewehres Nr. l abweichen können.

In dem Berichte übcr dieselben wnrden zwar die

Treffer nicht angegeben, was aber die durchschnittlichen

Abweichungen anbetrifft, finden wir anf

Schr. Schr. Schr. Schr». Schr.
100 300 000 800 1000

Schweiz. Gewehr 0,076 0,155 0,30 0,496 0,811
Gezogenes Gcwehr

Nr. 1 0,165 0,375 0,86 0,953 1,414 M.
Solche Zahlen beweisen mehr als alle Raisonnements,

nnd cs wird wohl nicht mehr nothwendig sein

zu beweisen, daß zwischen zwei Gewehren, welche unter

den nämlichen Umständen gegcn den Feind
gebraucht werden sollen, dasjenige den Vorzng verdient,
welches die geringste Streuung hat.

In Art. 3 ist die Kommission der Meinung, daß

der Vortheil eines größeren bestrichenen Raumes und
der größeren Treffsicherheit eines besseren Projektiles
innerhalb der sich vorgesetzten Grenze (des Schießens,
300 Schritt)? der Ersparung einiger Grammcn Pulver

nicht aufgeopfert werden müsse. Wir theilen diese

Ansicht vollkommen, um so mehr da bei dcr Anuahme
des kleinen Kalibers Ersparnng an Blei, Gewinn an

Treffsicherheit nnd an rasanter Flugbahn Hand in

Hand gehen.

Die Kommission erkennt diesen letzten Umstand in
Art. 4 auch an, nnd würde stch fast gar zum schweiz.

Kaliber binneigcn, sie stellt sich aber vorher noch die

Frage, ob mit diesem kleinsten Kaliber nicht Nachtheile

verbunden sind und wo diese aufhören über,

wiegend zu fein. In 6 Artikeln wird diese wichtige

Frage behandelt uud beantwortet uud die Kommission

gelangt dadurch zn dem Schluß, daß die kleinen
Kaliber wirklich großc Nachtheile in sich schließen, welche

bloß aufhören überwiegend zu fein bei einem

Kaliber von 12,5 MM.
Dieser Schluß überrascht uns nm so mehr, da er

schnurstraks allen Aussagen widerspricht, sowohl

denjenigen von Steinle, von v. Plönnics, Thouvenin,
als der Kommissionen von 1859 und 1861, sowie

auch denjenigen der Kommissionen des 1. und 3.

Regiments, bei welchen die schweiz. Gewehre während

längerer Zeit mit den gezogenen Jnfanteriegewehren
verglichen wurden.

Es frägt sich nun, wo wohl dieser Widerspruch
herkommen mag.

Wie sich die Kommission über eine gewisse

Empfindlichkeit des schweiz. Gewehres ausspricht, scheint

dieselbe zu meinen, daß dieses Gewehr empfindlicher
sei als Andere. Daß dem aber nicht so ist bemerkt

man sogleich bei aufmerksamem Durchlesen der

Berichte über diesen Punkt. Einige Mitglieder der

Kommission von 186 l scheinen anfangs sich gescheut

zu haben die späteren weniger guten Resultate des

schweiz. Gewehrs dem schlechteren Pulver zuzuschreiben.

Die Klagen aber von allen Korps, die

Berichte des 3. Regiments darüber, der englische Rapport

vom 23. April 1861 und anderes modifizirten

jedoch ihre Anficht, was daraus hervorgeht, daß fie
mit großer Mehrheit den 18. April 1862 fich für
Annahme des fchweiz. Gewehres ausspricht. Der
Bericht dieser Kommission spricht von sehr schlechten

Resultaten, von vielen Fehlschüssen auf 800 Schritt
mit dem bis auf Kaliber 10,8 aufgefrischten schweiz.

Gewehr. Sie hätte sich also mit einer Auffrischung
bis auf 10,7, wobei die Resultate noch gut waren,
begnügen sollen. (Uebrigeus geht aus den Daten
hervor, daß die Kommission damals die Resultate vor
sich hatte, welche mit schlechtem Pulver erhalten wurden.)

Wenn sie also als Toleranz zum Auffrischen
der Gewehre einen Spielraum von 0,8 Millim.
verlangt, so verlangt sie zu viel, uud ihrer Anforderung
kann nur durch eiue Expansionskugel entsprochen
werden.

(Folgt da mehreres über Erpansionskugeln, welche
der Minderheit oder lieber dem Schreiber der
Broschüre auch nicht zu gefallen scheinen.)

Endlich führt die Kommission an, daß sich bei den

gezogenen Gewehren Nr. 1 eine Anzahl befindet,
welche 0,9 Millim. Spielraum haben, dieses mag
richtig sein, sie wurden aber nie erprobt, können also

konsequenter Weise auch nicht als Beweise gelten.
Wenn aber die Kommission sich von vorneherein die

befremdende Aufgabe stellt, keiu Modellgewehr
anzunehmen, welches des Auffrischens halber nicht einen

Spielraum von 0,8 zuläßt, wie kommt es dann, daß
sie ein Gewehr vorschlagen kann, welches in diesem

Sinne noch nie erprobt worden ist?

Was aber übrigens dieses Auffrischen anbetrifft,
so haben russische Versuche dargethan, daß bei einem

deßhalb gemachten Versuche nach 15000 Schüssen aus
einem und demselben Gewehr, dasselbe keine merkliche

Abnutzung und ebenso wenig eine Abnahme in der

Trefffähigkeit gezeigt habe.

Wenn aber einmal die Gewehre durch Auffrischen
aus 0,8 Millim. größeres Kaliber gebracht wcrden
müssen, so frägt es sich, ob es dann nicht an dcr

Zeit sein werde neue Gewehre zu machen.

Unserer Ansicht nach hätte die Kommission nicht

mehr als 0,3 Millim. verlangen sollen.

Die Kommission sagt, daß das Projektil des schweiz.

Gewehres den Einfluß des Windes mehr empfindet,
als dieses bei dem Tirailleurgewehr der Fall sei und

stützt sich dabei auf einen Versuch, wobei man bloß

weiß, daß an demselben Tage mit beiden Gewehren

geschossen wurde, bloß auf eine einzige Distanz und

bloß einmal, während doch auf Pag. 13 zu lesen tst,

daß aus vielen vergleichenden Versuchen hervorgegangen

sei, daß das schweiz. Projektil den Einfluß
des Windes weniger spüre als dasjenige des gezogenen

Gewehres Nr. 1. Was das Laden anbetrifft,
so glauben wir nicht, daß dieses bei dem schweiz.

Gewehr schwieriger sei als bei einem andern, sinden

im Gegentheil, daß die Festigkeit der Patronen und
die Ausfraisung der Mündung des Laufes das Laden

sehr erleichtern, und daß im Gegentheil es bei der

schweiz. Patrone viel seltener vorkommt, daß Pulver

in derselben zurückbleibt als bei der Patrone des

Gewehres Nr. 1.
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Üßir tbeiten alfo ganz °ie Anftdt ber frübcm
Kommiffton unb berjenigen beS 1. unb 3. Regiments,
baß bie fdweiz- Patrone feine erheblichen 9?adtbcile

enthalte, unb fd)ä|en befonberS baS Urtbeit biefer

Zwei le^tern, weil fte bei ber Unterfudung ber fdweiz»
©ewebre ben rationeOften Sffieg »erfolgten, ben näm=

lieb, immer »ergleidenb zu operiren. (©ingefanbt.)

Jftilitärifcfye lltnfdjau in ben ßantonen.

$e$ember 1862*

SButtbeäftabt. 3n Veantwortung eineS ©dreibetvS
ber Aargauer Regierung, weide bie grage, ob nidt
eine ©rböbung beS WarlmumS ber für bie zum eib=

genöfftfdien Wilitärbienfte zuläfftgen Sug= unb dteiU

pferbe ausgeworfenen ©cbäfcungSfumme »on gr. 800
unb gr. 1200 zwedmäßig fei, aufgeworfen bat, bat

ftd) ber VunbeSratb babin auSgefproden, baß er ben

gegenwärtigen Augenbtid für eine Abänberung bie=

fer im 3«br 1856 feftgeftellten Saren nidt für gün=

ftig halte unb biefelbe überhaupt »or einer allgemein

neu SReoifton beS VerwaltungSreglementeS nidt »or=

Zunehmen fei.

— Auf ben Vorfdtag ber SßenfionSfommlf*
fion, beftebenb auS ben ^. gornerob, als ©bef
beS WilitärbepartementS, Sr. Sebmann, Oberfelb-
arjt, Oberft Venz, Selarageaz, Sr. SBielanb unb
Kommanbant Arfiolb, bat ber VunbeSratb bie Sßcn-

ftonen für baS 3abr 1863 feftgeftellt. ©S ftnb etwa
212 Hummern.

— Sie ftänbige Artitteriefommiffton, weide bie

Verorbnung »om 22. ©eptember »orgefeben bat, ift
nun beftettt auS ben ^ Oberft Herzog, 3«f»eftor
ber Artillerie, Sßräfibent; Oberft Hammer, Oberin*
ftruftor; Oberft SBurftembcrger, Verwalter beS Wa=
terietten; Oberft Vurnanb; Oberftlieut. ©cbäbler.
Sie brei ©rftgenannten ft^en ex officio in biefer

Kommiffton, bie zwei Sefctgenannten ftnb auf eine

Amtsbauer »on 3 3abren erwäblt, nacb Weldem fte

nidt wieber wäblbar ftnb.

Herr 8ieut. H- Vleuler würbe zum Vureaucbef
beS 3nfpeftorS ber Artillerie, @r. ©am. ©ttifer zu
beffen ©efretär ernannt.

— 3n Sbun war Anfangs beS WonatS unter
bem Vorft| »on Oberft Herzog eine »om Wititär=
unb ginanzbepartement gemeinfatn befteflte ©rperten=
Kommiffton »erfammett zur Vornahme »on groben
Zur geftfteUung eineS !Rormal KriegSputverS.
Sie groben würben mittelft eineS ^avaez'fden
Apparates unb eineS neuen $robemörferS vorgenommen.
Siefer lefctere, auS granfreid bezogen, erwieS ftcb

als febr gut. 3n golge beffen würbe befdloffen, nod
Zwei Weitere folder Wörfer anzufdaffen.

Als baS 9tefultat biefer groben erfdeint ber Vor=
fdlag ber Kommiffton für ©infübrung von gn?ei

Hummern für bie Artillerie unb einer einzigen für
bie Hanbfeuerwaffen.

— An bie VunbeSverfatnmlung gelangt auf An=

trag beS WilitärbepartementS ein Vorfdtag auf Ab=

änberung beS biSt)ertgeu Anfa^eS für militärifde
©inquartierung, wonad) fünftig für ben Wann gr.
1, ftatt 60 ©t., für baS qßferb gr. 1. 80, ftatt gr.
1. 50 vergütet werben fott.

SaS ©dweiz. VunbeSblatt »eröffent!td)te bereits
bie unterm 24. Sez- ertaffene Verorbnung „über bie

ben ©ifenbabn»erwaltungen für WilitärtranSporte
Zu bezablenbcn Sarife". ©S foUen gezahlt werben

pro ©tunbe »on 4.8 Kilometer 12f/2 dtp. pro Wann
bei ganzen Sruppcnabtbeilungen, 25, 17/2 unb 12/2
dtp. für einzeln ^eifenbe WititärS in I., If. unb III.
SBagenftaffe, 6 dtp. pro Sentner ©cpäd unb ©ffef=

ten, 40 dtp. für ein einzelnes Sßferb, 2 gr. für eine

ganze SBagentabung pferbe, gr. 1. 25 für je 2

Vabnwagenadfen mit belabenen unb unbclabenen

KriegSfttbrwerfen, l;/4 dtp. pro Sentner ®efdü|röb=
ren ohne Saffeten unb ungelabene ©efeboffe, 1 /2 dtp.
pro Sentnev ungelabene ©efeboffe in ganzen $XBa=

genlabungen, unb 2 dtp. pro Sentner atteS anbern

Kriegsmaterials.
— SaS eibgen. Wilitärbepartemettt batte ©ebritte

getban, um ©dü^en unb ©dütjenvereinen ben Ve=

jug ber „Vubolzer=Wunftion" zu erleidtern. ©S

würbe bieß auch in einem KreiSfdreiben ben fattto-
nalen Wilitärbebörben mitgetbeitt, inbem baS eibge^

nöfftfebe Wilitärbepartement bie Vebittgungcn näher

feftfe^t, unter weiden bie „Vubotzer=Wunition" bezo=

gen werben fann. SCBir entnehmen bem bezügliden
KreiSfdreiben bießfatlS folgenbe ©teile: „Herr Vu-
bolzer hat ftd bereit erflärt, »on feiner Wunition
Zum genannten Swede abzugeben, unb bamit bieß

Zu mögtidft billigem greife gefdeben fann, fo würbe
bemfelben ber Vejug beS $ul»erS für feine Wuni=
tion zu bemfelben greife geftattet, wie foldeS an bie

fantonaten Seugbäufcr abgegeben wirb. An biefe

Vergünftigung würbe aber bie Vebingung gefntipft,
baß berfetbe bie Wunition baS 1000 ju 50 gr.
franfo für bie ganze ©dweiz unb verpaeft an bie

fantonaten Seugbäufcr ober einzelne @d)ieß»ereitte

unb $ul»erverfäufer abzuqeben b^be. Vei ber Ve=

ftetlung muß inbeß ein beftimmteS Winimttni feftge=

halten werben, baS wir auf 1000 ©tüd ftrirt baben.

gür ben Vezug bat mau ftd bireft an Herrn Seug=

wart Vubolzer in Suzern zu wenben./;

3Üridj. Ser 9?egiemngSratb bat an bie ©teile
beS bemifftouirenben Oberft Ott zu einem 2Baffen=
fommanbanten ber 3nfanterie gewäblt Hm. Oberft
HS. Konr. v. ©fder in Sürid-

SSern» Vei ber Veratbung beS VübgetS ber Wi=
titärbireftion im Vetrag von gr. 669,643 würben

Zwei erwäbnenSwcrtbe Anträge erbeblid erflärt: baß

ber ©taat bie Srainfolbatcn bei ibrer AttSrüftung
beffer unterftü^t unb ber Antrag zu unterfuden, ob

nidt bie ©ebarffebüfcenfompagnien beS AuSzugeS ver=

mehrt werben follen.
— SaS neue ©efefc über Wilitär=©ntbebungSge=

bübren belegt jeben $flidttgen mit einer Kopfftetter
von gr. 5 unb fobann mit einer Abgabe »on gr.
1. 50 »on je gr. 1000 beS eigenen Vermögens; »on

©ent. 50 »on je gr. 1000 beS erbSanwartbfdaftli--

- 23 —
Wir theilen also ganz die Ansicht der frühern

Kommission und derjenigen des 1. und 3. Regiments,
daß die schweiz. Patrone keine erheblichen Nachtheile

enthalte, und schätzen besonders das Urtheil dieser

zwei letztern, weil sie bei der Untersuchung der schweiz.

Gewehre dcn rationellsten Weg verfolgten, den nämlich,

immer vergleichend zu operiren. (Eingesandt.)

Militärische Umschau in den Kantonen.

Dezember 1862.

Bundcöstadt. In Beantwortung eines Schreibetts
der Aargauer Regierung, welche die Frage, ob nicht
eine Erhöhung des Maximums der für die zum
eidgenössischen Militärdienste zulässigen Zug- uud
Reitpferde ausgeworfenen Schätzungssumme von Fr. 800
und Fr. 1200 zweckmäßig sei, aufgeworfen hat, bat
sich der Bundesrath dabin ausgesprocheu, daß er dcn

gegenwärtigen Augenhlick für eine Abänderung dieser

im Jahr 1856 festgestellten Taxen nicht für günstig

halte und dieselbe überhaupt vor einer allgemeinen

Revision des Verwaltungsreglementes nicht
vorzunehmen sei.

— Auf den Vorschlag der Pensionskommission,
bestehend aus den HH. Fornerod, als Chef

des Militärdepartements, Dr. Lehmann, Oberfeldarzt,

Oberst Benz, Delarageaz, Dr. Wieland und
Kommandant Arkiold, hat der Bundesrath die

Pensionen für das Jahr 1863 festgestellt. Es sind etwa
212 Nummern.

— Die ständige Artilleriekommission, welche die

Verordnung vom 22. September vorgesehen bat, ist

nun bestellt aus den HH Oberst Herzog, Inspektor
der Artillerie, Präsident; Oberst Hammer,
Oberinstruktor; Oberst Wurstemberger, Verwalter des

Materielle« z Oberst Burnaudz Oberstlieut. Schädler.
Die drei Erstgenannten sitzen ex oftioio in dieser

Kommission, die zwei Letztgenannten sind auf eine

Amtsdauer von 3 Jahren erwählt, nach welchem sie

nicht wieder wählbar sind.

Herr Lieut. H. Bleuler wurde zum Bureauchef
des Inspektors der Artillerie, Sr. Sam. Elliker zu
dessen Sekretär ernannt.

— In Thun war Anfangs des Monats unter
dem Vorsitz von Oberst Herzog eine vom Militär-
nnd Finanzdepartement gemeinsam bestellte Experten-
Kommission versammelt zur Vornahme von Proven

zur Feststellung eines Normal-Kriegspulvers.
Die Proben wurden mittelst eines Navaez'schen
Apparates und eines neuen Probemörsers vorgenommen.
Dieser letztere, aus Frankreich bezogen, erwies sich

als sehr gut. In Folge dessen wurde beschlossen, noch

zwei weitere solcher Mörser anzuschaffen.

Als das Resultat dieser Proben erscheint der

Vorschlag der Kommission für Einführung von zwei
Nummern für die Artillerie und einer einzigen für
die Handfeuerwaffen.

— An die Bundesversammlung gelangt auf
Antrag des Militärdepartements ein Vorschlag auf
Abänderung des bisherigen Ansatzes für militärische

Einquartierung, wonach künftig für deu Mann Fr.
l, statt 60 Ct., für das Pferd Fr. 1. 80, statt Fr.
1. 50 vergütet wcrden soll.

Das Schweiz. Buudesblatt veröffentlichte bereits
die unterm 24. Dcz. erlassene Verordnung „über die

den Eisenbahnverwaltungen für Militärtransporte
zu bezahlenden Tarife". Es sollen gezahlt werden

pro Stuude von 4.8 Kilometer 12'/2 Rp. pro Mann
bei ganzen Truppenabtheilungeu, 25, 17/z uud 12/
Rp. für einzeln Reisende Militärs in I., II. und III.
Wagenklasse, 6 Rp. pro Zentner Gcpäck und Effekten,

40 Rp. für ein einzelnes Pferd, 2 Fr. für eine

ganze Wagenladung Pferde, Fr. 1. 25 für je 2

Bahnwagenachsen mit beladenen uud unbcladeuen

Kriegsfuhrwerken, I /4 Rp. pro Zentner Geschützröhren

ohne Laffeten und ungeladene Geschosse, 1 / Rp.
pro Zentner ungeladene Geschosse iu ganzen
Wagenladungen, und 2 Rp. pro Zentner alles andern

Kriegsmaterials.
— Das eidgen. Militärdepartement hatte Schritte

gethan, um Schützen und Schützenvereinen den Bezug

dcr „Buholzer-Munition" zn erleichtern. Es
wurde dieß auch in einem Kreisschreiben den kantonalen

Militärbehörden mitgetheilt, indem das
eidgenössische Militärdepartemcnt die Bedingungen näher
festsetzt, unter welchen die „Buholzer-Muuition" bezogen

werden kann. Wir entnehmen dem bezüglichen
Kreisschreiben dießfalls folgende Stelle: „Herr
Buholzer hat sich bereit erklärt, von seiner Munition
zum genannten Zwecke abzugeben, nnd damit dieß

zu möglichst billigem Preise geschehen kann, so wurde
demselben der Bezug des Pulvers für feine Munition

zu demselbeu Preise gestattet, wie solches an die

kantonalen Zeughäuser abgegeben wird. An diese

Vergünstiguug wurde aber die Bediuguug geknüpft,
daß derselbe die Munition das 1000 zu 50 Fr.
frauko für die ganze Schweiz und verpackt an die

kantonalen Zeughäuser oder einzelne Schießvereine
und Pulververkäufer abzugeben habe. Bei der Be-
stelluug muß indeß ein bestimmtes Minimum festgehalten

werden, das wir auf 1000 Stück sixirt haben.

Für den Bezug hat mau sich direkt an Herrn Zeugwart

Buholzer in Luzern zu weuden."

Zürich. Der Regierungsrath hat an die Stelle
des demissionirenden Oberst Ott zu einem

Waffenkommandanten der Infanterie gewählt Hrn. Oberst

Hs. Konr. v. Escher in Zürich.
Bern. Bei der Berathung des Büdgets der

Militärdirektion im Betrag von Fr. 669,643 wurden

zwei erwähnenswerthe Anträge erheblich erklärt: daß

der Staat die Trainsoldaten bei ihrer Ausrüstung
besser unterstützt und der Antrag zu untersuchen, ob

nicht die Scharfschützenkompagnien des Auszuges
vermehrt werden follen.

— Das neue Gefetz über Militär-Enthebungsgebühren

belegt jeden Pflichtigen mit einer Kopfsteuer

von Fr. 5 uud sodann mit einer Abgabe von Fr.
1. 50 von jc Fr. 1000 des eigenen Vermögens; von
Cent. 50 von je Fr. 1000 des erbsanwarthschaftli-
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